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Der neue Schweizerische Republik«.

Herausgegeben von Usteri»
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Den 2 s Floréal I?

Gesetzgebender Rath, 8. April.
Fortsetzung.

(Beschluß des Gutachtens der Majorität der Criminal,
gcfetzg> bungs, Commißwn, die Abänderung des

184. Auicels deS peinlichen Gesetzbuchs betreffend.

4. Der Diebstah! von grossem Vieh; a!s: Pferde und
andere Lastthiere, Ochse», Kühe, Rnidee u. s. w.,
welcher dry Tag von einer einzigen Person ans der

Wft'ib oder auf dem Feld an dergleichen der allge.
meinen Redlichkeit anvertrauten Thieren geschieht,

loll mit achtiähciger Kettenstraffe belegt werden;
wenn er von mehreren Person.» verübt wurde, oder

rm WiederhoinngsfaU, wird die Strafe auf 12

Jahre gefezt; wenn er Nachlszett und nur von einer

Person verübt wurde, so soll er mit zchenjähriger
Kmcnsirafe belegt tverden; wenn er Nachlszeit von
mehreren geschieht, so foil er mit fünfzehnjähriger
Kettenstrafe bechast werde»; wenn das neinliche
Verbrechen wiederholt begangen wird, so soll er mit
dem Tode bestecht werben; wenn es mit gefährlichen
Waffen, sey es nun bey Tag oder bey Nacht verübt
wird, so soll er mit dem Tode bestraft werden.

5. Der Dwdst chlvsn Leinwand, Mousseline und Tu.
chern, welche auf dem Felde zum Bleichen oder zum
Vervollkommnen ausgelegt, und so der allgememen
Redllchteit anvertraut sind foil wenn er dev Tag
und von einer einzigen Person verübt wurde, mit
öjähriger Kerlcnstraft b.elegt werden; wenn er von
mehreren verübt wurde, so ist die Strafe von 10

Jahren; wenn er bey Nacht und von einer einzigen
° Person geschah, so soll er mit lojähriger Ketten,

straft belegt werden ; wenn er von mehreren verübt
wird, so ist die Strafevon Iahren; wen» das

«cmliche Verbrechen wiederholt begangen, oder wen

es mit gefährlichen Waffen verübt wird, so soll es

mit dem Tode bestraft werden,
s. Alle den gegenwärtigen Verfügungen zuwiderlack

senden Gesetze, sind aufgehoben.

7. Gegenwärtiges Gesetz soll gcdrukr, öffentlich bekannt

gemacht, und an den gewohnten Orten angeschlagen
werden/

Gutachten der Minorität.
V. Gesetzgeber Es ist zwar ein von allui mit humaner

Philosophie begabten Authoren, welche über das Crimi-
nalrecht geschrieben haben, heul zu Tag angenommener
Satz, daß eS zwischen einem zeitlichen Gut und den, Le-
ben des Menschen keine Proportion oder richtiges Ver-
häiimß gebe, und daher die Todesstrafe wegen began-

g 'neu Dicdstàhlen nicht anzuwenden sey.

So human so philantropisch und so wahr dieser

Satz gencraliter in der Theorie ist, so konnte selber nichr
anders anwendbar gemacht werden, als in Landen und

Staaten, wo solche Anstalten vorhanden sind oder ge.
macht werden können, die die Diebe und dergleichen la.
sterhaste Menschen, der Gcselijchast unschädlich machen,
und so der allgemeinen Ruhe und Sicherheit vorbeugen.

Wo aber solche Anstalten abgehen, wo ein Staat zu

arm ist solche zu errichten wo philan!."y!fche Grundsätze

nur in den Sluben der Gelehrten, nicht aber in Praxi
angewandt werden können, da kann ein Staat vcrmög
dem gesellschaftlichen Pertrag solche Gestze machen, die
die Ruhe und Sicherheit deS Staats versichern, Todes-
und andere Strafen erkennen, wo er solche nöthig findet,
und wer sich den Gesetzen nicht unterziehen will, der wi,
dersezt sich dem gesellschaftlichen Vertrag, und der mag
dann seine» Staab nehmen und wciters wandern.

Bleibt er aber, und verlezt die Gesetze, so verl.zt er
i den geftllschafllichen Vertrag, entsaget demselben, und

dadurch dem Schutz des. Staats, fällt in die Hände deS
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Richrers, lind ist selbst schuld, wenn er durch das Gesetz

zum Tode verurtheilt würde. In diesem Falle ist es kerne

Disproportion zwischen dem Leben des Bürgers, und
den» Laster desselben, weil bas Gesetz und also der gesell-

schaftliche Vertrag den Unterschied aufgehoben und eine

Proportion zwischen dem Laster und dem Leben des Men-
sche» staluirt und ftstgesezl hat.

Das ist der Fall unserer Republik. Zu arm oberwähnke

Anstalten für einmal zu treffen kann und soll sie Gesetze

machen, welche ihre allgemeine Sicherheit crfodcrn, sie

soll das Lrincip. clamr pryportio inter vitam kominis
er lecuritàm publicam nicht ausser Acht lassen; sie foll
Todes» und andere Strafen decrctircn, wo die allge-
meine Ruh« und Sicherheit solche unumgänglich er-

fodern.

In dieser Rükstcht, und da von allen Seiten her Kstn

gen über die schlechten Anstalten für die allgemeine Si-
cherheit erschallen, da für besondere Diedstähle, für
Waaren und Sachen, die der öffentlichen Treue und

Redlichkeit überlassen werden müssen keine erfoderlichen
und höchst nothwendigen Gesetze vorhanden sind, da der

mangelnde Criminalcvdcx auch hierinn eine für das Pnb-
jiknm schädliche Lücke zurük laßt, so hat auf die laut
tönende Stimme redlicher Bürger in und ausser dem ge-

sctzgebenden Rath dieser nothwendig gefunden, die Cri-
minalcommißiv» aufzufodern, über diesen Gegenstand
sich zu berathen, und ihm einen Gesetzvorschlag vorzule-

gen wodurch die allgemeine Sicherheit besser als bisher
erzielet werden möchte. Dessen zufolge hat diese sich mit
einander berathen und gefunden, daß die ganze zweyte
Section des Criminalcodex über Verbrechen und Verge-
hen gegen das Eigenthum, mangelhaft, und sonderheirlich
der allgemeinen Sicherheit nicht entsprechend entworffen
sey, und daher selbigem zwekmäßigere Strafen über

nachstehende Verbrechen nachgetragen und als Gesetz,
wenigstens bis und so lang die Republik bessere und weit
sicherere Anstalten zu treffen im Stande seyn wird, verord-
«et und staluirt wie folgt:

G e s e tz v o r s ch l a g.

Der gesetzgebende Rath,

In Erwägung daß die allgemeine Ruhe und Sicher-
heit das erste Gesetz aller Gesetzgeber seyn muß;

In Erwägung, daß diese unmöglich gesichert, und
ohne öffentliche Anstalten gehandhabt wrrdcr kann;

In Erwägung baß es dem helvetischen Staat der.

malenammöglich fällt, solcbe Anstellen zu unternehmen ;

In EewägMg endlich daß, jeder Staat verinög dem

gesellschaftlichen Vertrag befugt ist, Gesetze zu machen,
die er will, und nothwendig findet,

beschließt:
i.. Wer jemanden auf offener Landstrasse mit einem

mörderischen Gewehr verwundet; wer oder welche
auf offener Landstrasse an Menschen, Vich, oder
Fuhren, mit bey sich Führung eincs'Schieß - Hau.
oder Schlag-Instruments einen Diebstahl begeht,
der oder diese sollen mit dem Tode bestraft werden.
Wer oder welche in ein bewohntes Haus mit btan.

ken Waffen oder geladenen Schießgewehren nacht,
ltcher Zeit einbrechen, der oder die Men mit dem
Tode bestrast werden.
Der oder jene, welche öffentliche Instrumente, Ur,

künden verfälschen, falsche Wechselbricfe machen,
und in Curs bringen, sollen, seyen sie Advokaren
Notarien Schreiber, öffentlich angestellte Beamte,
oder sonstige Privaten., mit dem Tode gestraft
werben.

4. Wer oder welche einen Bleichendiebstahl begehen,
und diesen des Tagö ausüben, sollen wann der Dieb,
stahl auch nur ein Tuch von einer, zwey oder drey
Dnploncn betriff, 6 Jahre mit der Kettenstrafe be.
legt werden ; geschieht aber der Diebstahl dcS Nachts
von einem oder mehreren Personen, so sollen die
Thäter mit iviähriger Ketlenstrafe belegt werden.

Betragt der Diebstahl ic> oder mehrere Duplonen und
gejchieht solcher vvn ei» oder mehreren Personen
aber des Tags, so soll ein solcher mit i;jähriger
Kettenstcasse belegt werden; geschieht aber ein solcher
eben erwähnter Diebstahl des Nachts, so st-ll ein
solcher ober solche Diebe zu sojährigcr Kettenstraft
verdaml werden.

Wer oder welche sich erfrechen einen zweyten oder mehr-
maligen Diebstahl, dessen Werth klein oder groß
seyn mag, zu begehen, der oder die sollen ohne an.
tcrS mit dem Tode bestrast werden.
Wer ober welche ein erwachsenes Stück'Vieh, êPferd, Ochs, Kuh und einjähriges Kalb von einer
öffentlichen Waide oder ab einer Alp des Tags enl.
wenden, sollen mit gjähriger Ketlenstrafe belegt
werden ; entwenden sie aber ein solch erwachsenes

Vieh des Nachts, so sollen die Thäler zur r-jährige»,
Kettenstrafe verurtheill werden..

Entwenden sie aber zwey oder mehrere Stücke des

Tags « so sollen der oder die Thäler mit >6jährigeo
Kettcnstrafe und wenn er oder sie zwey oder mehrere
Stücke des Nachts entwenden so sollen der oder-
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die Thäter mitaojähriger Kettenstraft belegt werden.

Würde endlich ein solcher Dieb recidiv, d. i., daß

rr eine zweyte Diebfahrl macht/ und ein oder mch-

rere erwachsene Stück Vieh les Tags oder Nachts

ab einer Alp oder Gemeinde treibt oder stihll, der

oder die sollen mit dem Tode bestrast werden.

Sollten aber die Waid und Alpendiebe mit bewafne-

ter Hand Vieh stehlen und abtreiben wollen / oder

wirklich abtreibe»/ so soll ein solcher Dieb vderDiede

ohne anders mit dem Tode bestrast werden.

6. Wer oder welche schmales Vieh/ das ist Kälber/

Schaaf/ Schwein u> dcrgl. ab einer Weide oder

Alp deS Tags entwenden / der oder diese sollen mit
-jähriger Ketlenstraffe belegt werden; geschieht die

Entwendung des Nachts, so soll eine 4jährige Ketten-

straft statt finden. Wird ein solcher Diebstahl znm

zweytenmal / sey es Tag oder Nacht, ohne Waffen
verübt / so soll eine 8jährige Kettenstraft Plaz haben.

Wird aber ein solcher Diebstahl mil Mordgewehren
ausgeübt / oder zum dritten und mehrmalen began-

gen/ so sollen der oder die Thäte»/ es sey die That Tag
oder NachtS geschehen/ mit dem Tode bestraft werden.

(Die Forts, folgt.)

Finanzministerium.
Anleitung in Betreff der Visierung der

Schuldtitel / Wechselbriefe u. ft w.
Für die Distriktsstatt Halter.

§. ». Wenn ein Bärger einen Visaschein für ange-
zeigte Summen und Gegenstände bey dem Distrikts-
statthafter begehrt/ ft soll dieser die Summe und den

Gegenstand zuerst auf den Theil des Registers linker
Hand/ und sodann auf jenen rechter Hand einschreiben/
diesen lezlcrn hernach unterzeichnen/ abschneiden, und
gegen Bezahlung der Visagebühe abgeben.

§. Die Visaschelne sollen alle, und zwar der Reihe
nach, wie sie der Distrikisstatthalter das ganze Jahr
hindurch ausferligt, numerirt werden.

§. z. Wenn eS dem Distriktsstatthalter scheint, der

Bürger könnte im Falle seyn, sich in Ansehung der

Summe, für welche er einen Visaschein begehrt, zu

irren,, so soll er diesem vorstellen, wie wichtig es sey,

dass die im Scheine verzeichnete Summe dem Inhalte
des Schuidlitels,,' es' möge einen schon gelchriebnen

Schnldiitti', oder die Vcheuug eines stuftnweijcn Slem-

pelbogens von vier Fr. betreffest, genau glcichlantcnd sty. '

§. 4. AZenn dieser Visaschein eine» vom Au6lar.de

gezogenen Wcchselbrief detrist, so soll sich der Distrikts»
statthafter den Wechselbrief vorweisen lassen, und die

darin verzeichnete Smnme nach ihrem ganzen Betrage
und nach der in dem Wechstlbrieft ftstgesczten Münzsorts
in dein Visascheine anzeigen.

Wenn der Wechsel in fremden Münzsorten ftstgestzt

ist, so sollen dirft, in Ansehung der Bezahlung der Vi-
sagebühr, in helvetischen Münzsorte», und zwar in Ge-

mäßhcit des unten stehenden Tarifs berechnet werde».

§. Wenn ein Bürger den ihm vom Distciktsfiatt--
Halter abgegebenen Visaschein verlegen oder verlieren

würde, ehe er Gebrauch davon gemacht hätte, so kaun

ihm der Distriktsstatthalker einen andern, weicher in
allen Stücken und wörtlich wie der erste lauten, und

das gleiche Numero wie derselbe tragen soll, ansftrti»

gen, und eine Taxe von einem Basen für jede solche'

Copie, welches auch der Betrag der zu visircntcn Sums
wäre, für ftine Muhe beziehen.

6. Jeder Dlstriktsstatlhailer wird den i?tcn jedes

Monats in die, auf dem Theile seines Registers linke?

Hand befindlichen Columnen, den durch ihn bezogenem

Betrag, unb zwar die Visa von 4 Batzen oder minder
in die eine, und jene von mehr denn 4 Batzen m die

andere Cvlumne eintrage» ; er wird sie zusammenziehen

unb den betreffenden Betrag samt einer unterschriebenen!

und dir Numero's und Summen anzeig ente!» Abschrift
davon dem Distriktseinnehmer vom izten zum -ostew
desselben Monats zustellen, welcher alles, nach den ihm
von dem Dlstriklsgerichtschreiber eingehändigten Not?
und Visascheinen untersuchen und bennrhren, und dem

Distriktsstatthaller die ihm durch den Art. >c>8 des Be?
schlusses vom roten Hornung zugestandenen Taxen gegcw

Quittung auszahlen wird.

(Hier folgt der Tarif des Verhältnisses der fremdem
Münzen zu den helvetischen, den wir in N.
S. r.287, 88 bereits lieferten.)

Für die Distrikts g er ichtschreiber:
j. 7. Die Distriktsgerichtschreiber, welche zufolge de?

Art. Z2 und 44 des Beschluzfts vvm ic>. Hormmgi
Gegenstände, die dem Visa an Stcmpelstalt unterwot»'
ftn sind, zu visiren haben, sollen dabey fvlzendexmagew
verfahren:

5, 8. Bey jedem ihnen von einem Bürger zum Visierm
vorgelegten Schuldtite! soll immer der vom Distrikts
statthafter ausgefertigte betreffende Vlsajche»! bryistgeit;>
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